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An die Eltern und Erziehungsberechtigen der 

Schülerinnen und Schüler der Kreisschule Rheintal-Studenland 

 

 

5330 Bad Zurzach, 29. Oktober 2020 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte 

 

Auf Grundlage der heutigen Weisungen des Departments für Bildung, Kultur und Sport (BKS) und des 

Bundesamtes für Gesundheit (BAG) passen wir an der Kreisschule Rheintal-Studenland die Schutz-

massnahmen an.  

Folgende Regelungen gelten mit dem morgigen Freitag, den 30. Oktober 2020. Sie betreffen die 

Kreisschule Rheintal-Studenland, das dazugehörige Schulareal und das Areal der Primarschule: 

Schülerinnen und Schüler  

Für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe gilt auf dem Schulareal und in den Schulgebäuden (inklusive 

in den Unterrichtsräumen, in den Umkleideräumen bis zum Betreten der Sportfläche in der Turnhalle) eine 

Maskentragpflicht.  

Auch mit dem Tragen einer Gesichtsmaske ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.  

Keine Maskentragpflicht gilt:  

- in den Unterrichtsräumen in Situationen, in denen das Tragen einer Maske den Unterricht 

wesentlich erschwert.  

- für eine/n einzelne/n Schüler/in im Unterricht (bei Vorträgen, Referaten oder Präsentationen), 

wenn die übrigen Schülerinnen und Schüler eine Maske tragen.  

- im Sportunterricht oder bei sportlichen Aktivitäten der Schule. Dabei ist Körperkontakt zu 

vermeiden und auf entsprechende Sportarten zu verzichten.  

- für eine/n einzelne/n Schüler/in im Musik- und Instrumentalunterricht, wenn die übrigen 

Schülerinnen und Schüler eine Maske tragen. Zudem kann auf das Tragen von Masken verzichtet 

werden, wenn grosse Räumlichkeiten zusätzliche Abstandsvorgaben ermöglichen (mind. 15m2 pro 

Person) oder wirksame Schutzvorrichtungen zwischen den Personen angebracht werden.  

- in den Aufenthaltsräumen und auf dem Schulareal, sofern die Schülerinnen und Schüler Speisen 

oder Getränke konsumieren. Dabei sind die Mindestabstände, wenn möglich, einzuhalten.  

- für Schülerinnen und Schüler, die nachweisen können, dass sie aus besonderen Gründen, 

insbesondere medizinischen, keine Gesichtsmaske tragen können.  

Das Schutzkonzept, welches wir aufgrund der Vorgaben vom Kanton aufgestellt haben und im Team 

der Kreisschule Rheintal-Studenland gemeinsam mit der Gemeinde Bad Zurzach umsetzen, bleibt 

bestehen. Bitte beachten Sie hierzu mein Schreiben vom 15. Oktober 2020.  
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Erwachsene und Lehrpersonen 

Für alle erwachsenen Personen gilt auf dem Schulareal und in den Schulgebäuden (inklusive Unterrichts-

räumen) eine Maskentragpflicht. Auch mit dem Tragen der Gesichtsmaske ist der erforderliche Mindest-

abstand von 1,5 Metern einzuhalten.  

Keine Maskentragpflicht gilt für Lehrpersonen in den Unterrichtsräumen, wenn eine andere Schutz-

vorrichtung (zum Beispiel Schutzscheibe) vorhanden ist, oder der Mindestabstand von 1,5 Metern 

gegenüber den Schülerinnen und Schülern eingehalten werden kann.  

Besprechen Sie bitte unbedingt den Ablauf mit Ihrem Kind. Der folgende Ablauf gilt ab morgen Freitag, 

den 30. Oktober 2020: 

- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind eine Maske mitnimmt. Beim Zutritt zum Schulareal muss die 

Maske getragen werden.  

- Der Zutritt zu den Schulgebäuden OSZ und Neuberg ist ab morgen bis auf weiteres erst ab 7:35 

Uhr gestattet. Der Zugang erfolgt jeweils über den Haupteingang. Beim OSZ liegt dieser 

Haupteingang unterhalb des Gebäudeschriftzugs «Oberstufenzentrum». Alle anderen 

Zugänge dürfen nicht genutzt werden.  

- Ab 7:35 Uhr bis Unterrichtsbeginn gibt eine Lehrperson täglich je Schülerin und Schüler 2 

Masken ab. Eine Maske ist für den Vormittag und eine weitere für den Nachmittag bestimmt.  

- Für die Entsorgung der benutzten Masken dürfen ausschliesslich die an den Haupteingängen 

bereitgestellten Müllbehälter mit Deckel verwendet werden.  

Bitte erinnern Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, Ihre Kinder regelmässig an die Einhaltung 

der Sicherheitsmassnahmen unserer Schule. 

Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich Ihnen gerne per eMail (markus.eckhardt@schulen-aargau.ch) oder 

unter Tel. Nr. 056 249 06 36 zur Verfügung.  

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Freundliche Grüsse 

KREISSCHULE RHEINTAL-STUDENLAND 

 
Markus Eckhardt, Schulleiter 


